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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.1991

Norm

AktG §112

Rechtssatz

Keine gesetzwidrige Beschneidung des Auskunftsrechtes liegt vor, wenn dem Aktionär das Wort entzogen wird, weil er

zum Jahresabschluß Stellung nimmt, über dessen Feststellung aber der Hauptversammlung nur berichtet wird (§ 125

Abs 3 AktG) und der Wertentzug nur zu diesem Tagesordnungspunkt erfolgt.
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